
Verbindung leben

/Code of Conduct
Verhaltenskodex für den Flughafen München Konzern



Der Flughafen München Konzern steht als 
Fünf-Sterne-Airport für integres, regelkonfor-
mes und nachhaltiges Handeln. 

Der Code of Conduct des Flughafen München 
Konzerns basiert auf dieser Unternehmenskul-
tur und enthält die Leitlinien und Grundsätze 
für werte- und gesetzeskonformes Verhalten.

Die Geschäftsführung des Flughafen München 
Konzerns stellt die Einhaltung des Code of Con-
duct sicher, lebt ihn vor und kommuniziert ihn 
in das Unternehmen. Alle Führungskräfte haben 
die Aufgabe, als Vorbild den Verhaltenskodex 
den Mitarbeitenden zu vermitteln und seine 
Einhaltung sicherzustellen. Alle Mitarbeitenden 
haben die Aufgabe, durch ihr Handeln dem Ver-
haltenskodex zu entsprechen.

/ Kodex für alle
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Unsere Markenwerte
Partnerschaft        Verantwortung

»Verbindung leben«

Kompetenz              Innovation

Wir handeln 
stets unter-
nehmerisch.

Wir legen 
Wert auf ein 
verantwor-
tungsvolles 
Miteinander.

Wir schätzen 
das Zusam-
menspiel als 
Team.

Wir setzen auf 
Transparenz.

Wir haben 
Vertrauen in 
uns und unsere 
Fähigkeiten.

Wir schenken 
uns gegensei-
tiges Vertrau-
en.

Wir setzen auf 
Professionalität 
und kontinuier-
liche Weiterbil-
dung.

Wir haben 
das Konzern-
wohl stets im 
Blick.

Wir unterstüt-
zen nachhalti-
gen Fortschritt 
und Verände-
rung.

Wir leben 
ein soziales 
Miteinander 
und Gleichbe-
handlung.

Code of Conduct



GELTUNGSBEREICH



Interne Beziehungen

Der Code of Conduct ist der für die Geschäftsführung, die Füh-
rungskräfte und alle Mitarbeitenden verbindliche Verhaltenskodex. 
Er gilt für die Flughafen München GmbH sowie die Tochter- und 
Beteiligungsunternehmen und ist im Flughafen München Konzern 
von allen zu beachten. Alle Mitarbeitenden des Flughafen München 
Konzerns sind durch ihre Vorgesetzten über den Inhalt des Code 
of Conduct jährlich zu informieren; Mitarbeitende und Vorgesetzte 
dokumentieren die Kenntnisnahme des Code of Conduct.

Darüber hinaus kennen alle Mitarbeitenden die bei ihrer Tätigkeit 
maßgeblichen flughafenspezifischen Regelungen und Richtlinien. 
Die Führungskräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass sie selbst 
und ihre Mitarbeitenden hierüber fortlaufend und aktuell informiert 
und geschult werden.

Externe Beziehungen – Erwartungen und Einhaltung

Der Flughafen München Konzern erwartet von seinen Liefer- 
unternehmen/Dienstleistenden und Subunternehmen aber auch 
von weiteren in der Lieferkette eingesetzten Unternehmen und 
Personen, dass Menschenrechtsverletzungen, die Verletzung von 
international anerkannten Arbeitsstandards und Verletzungen von 
umweltbezogenen Verpflichtungen unterbleiben.

Der Code of Conduct des Flughafen München Konzerns gilt auch 
im Umgang mit Lieferunternehmen/Dienstleistenden, Subunter-
nehmen, Kund:innen und Besuchenden sowie gegenüber Anrai-
ner:innen, Behörden und der Öffentlichkeit. Dabei wird eine offene 
und transparente Kommunikation gepflegt. Gegenüber Dritten ist 
der Code of Conduct zur Kenntnis zu bringen.

Von den Geschäftspartner:innen sind die in diesem Code of 
Conduct festgelegten Leitlinien und Grundsätze zu akzeptieren 
und einzuhalten sowie alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Einhaltung dieses Code of Conduct während der gesamten 
Geschäftsbeziehung sicherzustellen und entlang ihrer gesamten 
Lieferkette angemessen zu adressieren.

Der Flughafen München Konzern behält sich das Recht vor, die 
Einhaltung der Anforderungen aus diesem Code of Conduct zu 
prüfen, insbesondere in Form von Selbstbewertungen und Audits 
durch den Flughafen München Konzern oder eine dritte Partei. 
Hierfür kann die Vorlage der erforderlichen Unterlagen zur Prüfung 
verlangt werden.

Der Code of Conduct ist Verhaltensmaßstab 
für alle. Er gilt sowohl innerhalb des Flughafen 
München Konzerns als auch gegenüber Dritten 
im nationalen und internationalen Kontext. So-
fern örtliches Recht ein Verhalten zulässt, das 
mit diesem Code of Conduct nicht vereinbar ist, 
haben die Bestimmungen des Code of Conduct 
Vorrang. Der Code of Conduct löst mit seinem 
Inkrafttreten die bisherigen Compliance-  
Grundsätze ab.
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REGULARIEN UND 
VERHALTENSMAßSTÄBE



Der Flughafen München Konzern verpflichtet 
sich zur Einhaltung der nationalen und interna-
tionalen Gesetze, staatlicher Vorschriften und 
behördlicher Vorgaben sowie der unterneh-
mensinternen Regelungen. Das Recht und die 
Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und 
der EU gelten unmittelbar und ausnahmslos – 
auch in internationalen Beziehungen. Dazu 
gehört das Verbot von wettbewerbswidrigem 
Verhalten, von Kartell- und Monopolbildung, 
von Schwarzarbeit, Kinder- und Zwangsarbeit  
sowie Gewalt. Die Einhaltung von Menschen-
rechten und Menschenrechtsverfahren ist zu 
gewährleisten, insbesondere nach den Grund-
sätzen der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen (UN). 

Nachhaltiges Handeln in Bezug auf Um- 
welt, Wirtschaft, Soziales und Sicherheit 
gehört zum Leitbild des Flughafen München 
Konzerns und wird auch von den Geschäfts-
partner:innen erwartet.
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Verantwortungsvolles Miteinander und Schutz des Einzelnen

Die im Code of Conduct festgelegten Verhaltensweisen stellen 
einen Wertmaßstab dar, der sowohl die wirtschaftlichen Interessen 
als auch die Reputation des Unternehmens schützt. Das Handeln 
aller orientiert sich ausschließlich am Interesse und an den Zielen 
des Flughafen München Konzerns. Versprechen in Bezug auf Qua-
lität und Zeit sind einzuhalten. Firmeneigentum ist grundsätzlich 
nur für betriebliche Zwecke und mit Sorgfalt zu verwenden. 

Alle Führungskräfte und Mitarbeitenden bringen ihre Fachkompe-
tenz, Leistungsbereitschaft sowie Eigenverantwortlichkeit für den 
Gesamterfolg des Konzerns ein. Teamgeist, Respekt, Loyalität, 
Erfolgswille und Effizienz sowie verantwortungsvolles Handeln 
prägen den Flughafen München Konzern. 

Alle Mitarbeitenden erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben mit 
Engagement und Loyalität. Unterschiedliche kulturelle, ethnische 
und religiöse Hintergründe werden akzeptiert. Der Flughafen Mün-
chen Konzern verpflichtet sich dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
unabhängig von Herkunft, Alter, Behinderung, Hautfarbe, Religion, 
sexueller Identität, Geschlecht oder Weltanschauung. Diskrimi-
nierung jeglicher Art wird nicht geduldet, sondern Inklusion und 
Diversität werden aktiv gefördert.

Die Einhaltung von Arbeitssicherheits- und Gesundheitsstandards, 
Mindestlohn, Vereinigungsfreiheit und Tariftreue sowie sozialen 
Standards wird gewährleistet. 

Die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte von Interessensver-
tretungen sind zu beachten.
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Interessenkollisionen und Nebentätigkeiten

Von den Führungskräften und Mitarbeitenden des Flughafen 
München Konzerns wird Loyalität gegenüber den Unternehmens-
interessen erwartet. Eine Vermischung von Privat- und Unterneh-
mensinteressen ist zu vermeiden. Loyalitätskonflikte dürfen nicht 
entstehen. Private Geschäftsbeziehungen von Mitarbeitenden 
zu Dritten, die in geschäftlicher Beziehung zum Flughafen Mün-
chen Konzern stehen, sollen vermieden werden; dasselbe gilt für 
Geschäftsbeziehungen zum privaten Umfeld von Mitarbeitenden. 
Mögliche Interessenskonflikte sind unverzüglich dem:r Vorge-
setzten mitzuteilen und schriftlich anzuzeigen. Nebentätigkeiten 
gegen Entgelt sind dem Arbeitgeber vorher schriftlich anzuzeigen.

Geschenke und Einladungen

Es muss jeder Anschein vermieden werden, im Rahmen der ge-
schäftlichen Tätigkeit für persönliche Vorteile empfänglich zu sein. 
Selbiges gilt für das Versprechen oder die Gewährung von persönli-
chen Vorteilen gegenüber Geschäftspartner:innen. Unlauteres Ver-
halten muss schon im Ansatz vermieden werden. Führungskräfte 
und Mitarbeitende sollen sich so verhalten, dass sie vermeiden, in 
Situationen zu geraten, die sie zur Annahme von Vorteilen nötigen 
könnten. 

Ausnahmen vom Verbot der Annahme bzw. der Gewährung von 
Vorteilen sind abschließend in der Geschenke- und Einladungs-
richtlinie geregelt.

Beschaffungswesen und Vergabeverfahren

Der Umfang des Beschaffungsvolumens im Flughafen München 
Konzern sowie die strengen Vorschriften des öffentlichen Verga-
berechts erfordern die Einhaltung detaillierter Regelungen zur 
Durchführung und Überprüfung jedes Beschaffungs- und Verga-
beprozesses. Aufträge und Zuschläge im Wettbewerbsverfahren 
dürfen nur im fairen Wettbewerb gewonnen werden. 

Jede Art von Korruption ist verboten,  
Transparenz ist oberstes Gebot.
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Geheimhaltung, Datenschutz und Informationssicherheit

Der Flughafen München Konzern verpflichtet sich zu transparenter 
Kommunikation innerhalb der Grenzen der geschäftlichen Vertrau-
lichkeit. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren, die 
Vorgaben der Datenschutzgesetze und des Gesetzes zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen sind zwingend zu beachten. Die per-
sonenbezogenen Daten von Mitarbeitenden, Kund:innen, Lieferun-
ternehmen und anderen Stakeholdern werden nur im Einklang mit 
den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. 

In allen Bereichen des Flughafen München Konzerns ist der nach-
haltige Erfolg der Geschäftsprozesse von Informationen abhän-
gig. Informationen, die genutzten IT-Systeme/Anwendungen und 
Kommunikationstechnologien sind wertvolles und schützenswer-
tes Unternehmenseigentum, mit welchem alle Führungskräfte und 
Mitarbeitenden verantwortungsvoll im Einklang mit entsprechen-
den Richtlinien umgehen.

Sicherheitsgrundsätze

Oberstes Ziel ist die Schaffung einer von den Führungskräften 
und Mitarbeitenden des Flughafen München Konzerns und seinen 
Partner:innen gelebten Sicherheitskultur. Safety und Security sind 
elementare Grundlage für den Betrieb des Flughafens. Alle richten 
ihr Handeln zur Abwehr von betriebsbedingten Gefahren und von 
widerrechtlichen Eingriffen in den Flugverkehr aus beziehungswei-
se unterstützen die Sicherheitsbehörden.

Umwelt und Klima

Flugverkehr als Zeichen eines erhöhten Mobilitätsbedürfnisses 
bringt nicht unerhebliche Auswirkungen für die Umwelt mit sich. 

Klimaschutz ist daher ein wichtiges und zentrales Anliegen des 
Flughafen München Konzerns. Alle Beteiligten gehen mit Ressour-
cen schonend, zweckgerichtet und effizient um und handeln bei 
ihren jeweiligen Aufgaben umweltbewusst. 

Verstöße gegen geltendes Umweltrecht werden nicht geduldet 
und die Einhaltung von in Deutschland geltenden internationalen 
Übereinkommen ist zu beachten, insbesondere die Einhaltung der 
Internationalen Übereinkommen von Minamata über Quecksilber, 
das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische 
Schadstoffe sowie das Basler Übereinkommen über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und 
ihrer Entsorgung in den jeweils geltenden Fassungen.

Verantwortung für die Region

Der Flughafen München Konzern ist sich seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung in der Flughafenregion bewusst. Das Regionalspon-
soring orientiert sich an den Gemeinwohlbelangen der Region und 
hat das Ziel einer langfristig stabilen sowie nachbarschaftlichen 
Beziehung und wird transparent dokumentiert. 

Ziel einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung ist es daher,  
eine Balance zwischen der ökonomischen Bedeutung und der ökologischen 
Verantwortung des Flughafen München Konzerns zu finden.
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VERSTÖßE



Verstöße gegen Gesetze, Richtlinien und sons-
tige Regelungen können zu massiven wirt-
schaftlichen Nachteilen und Reputationsver-
lusten innerhalb und außerhalb des Flughafen 
München Konzerns führen und werden nicht 
geduldet. Dies kann zivil-, arbeits- und/oder 
strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.

Wir halten uns an geltendes Recht und leben  
die Grundsätze unserer Unternehmenskultur. 
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COMPLIANCE IM KONZERN 



Vermeidung, Prüfung und gegebenenfalls 
Sanktionierung sind integrale Bestandteile der 
Unternehmensführung.

Die Konzerneinheit Compliance sowie die 
Compliance-Beauftragten sind Ansprechpart-
ner:innen bei allen Fragestellungen und Angele-
genheiten im Zusammenhang mit dem Thema 
Compliance. Geschäftsführung, Führungskräf-
te und Mitarbeitende können sich entspre-
chend der Compliance-Geschäftsordnung be-
raten lassen. Durch transparente Regelungen, 
Beratung, fortlaufende Schulung- und Sensibi-
lisierungsmaßnahmen wird präventiv Vorfällen 
vorgebeugt.

Über etwaige Vorfälle sowie die Lösungsansät-
ze zur Beseitigung von Verstößen, Maßnahmen 
zur Risikominimierung und über den erreichten 
Compliance-Standard wird in regelmäßigen 
Abständen an die Geschäftsführung sowie 
standardisiert an den Aufsichtsrat berichtet.
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Bei allgemeinen Fragen zu Compliance
wenden Sie sich an die E-Mail-Adresse 
compliance@munich-airport.de  
oder an die Compliance-Beauftragten. 
  
Sofern Sie Verstöße (auch zu Lieferketten) 
melden möchten, wenden Sie sich vertrauens-
voll an unsere interne Meldestelle: 
E-Mail: hinweise@munich-airport.de 
Hotline: + 49 89 975 40340
Elektronisches Hinweisgebersystem BKMS® 
System mit anonymer Meldemöglichkeit:
https://www.bkms-system.net/hinweisfmg

Die interne Meldestelle steht allen Mitarbei-
tenden, Geschäftspartner:innen und sonsti-
gen Dritten offen. 

Weitere Informationen, auch für die Zuständig-
keit im Konzern, finden Sie unter  
www.munich-airport.de/compliance.

https://www.bkms-system.net/hinweisfmg
http://www.munich-airport.de/compliance

